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 nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs8 und des mündlichen Berichts des 
Vorsitzenden der Arbeitsgruppe des Sechsten Ausschusses über ihre Arbeit auf d
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Staat reisen, der nicht der Staat ihrer Ansässigkeit oder Staatsangehörigkeit ist, um terroris-
tische Handlungen zu begehen, zu planen, vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen oder 
Terroristen auszubilden oder sich zu Terroristen ausbilden zu lassen, einschließlich im Zu-
sammenhang mit bewaffneten Konflikten, betont, dass die Staaten dieses Problem angehen 
müssen, namentlich indem sie ihre internationalen Verpflichtungen erfüllen, und unter-
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legt allen Staaten eindringlich nahe, mit Vorrang zu erwägen, Vertragsparteien dieser 
Übereinkünfte zu werden; 

 15. legt allen Staaten eindringlich nahe, sofern sie noch nicht Vertragspartei der in 
Ziffer 6 der Resolution 51/210 der Generalversammlung genannten einschlägigen Über-
einkünfte und Protokolle sowie des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung ter-
roristischer Bombenanschläge 15, des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung 
der Finanzierung des Terrorismus16, des Internationalen Übereinkommens zur Bekämp-
fung nuklearterroristischer Handlungen und der Änderung des Übereinkommens über den 
physischen Schutz von Kernmaterial geworden sind, dies mit Vorrang und im Einklang mit 
der Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats und der Resolution 1566 (2004) des Rates 
vom 8. Oktober 2004 zu erwägen, und fordert alle Staaten auf, nach Bedarf die zur Umset-
zung der Bestimmungen dieser Übereinkünfte und Protokolle erforderlichen innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften zu erlassen, sicherzustellen, dass die Zuständigkeit ihrer Gerich-
te es ihnen ermöglicht, die Urheber terroristischer Handlungen vor Gericht zu stellen, und 
zu diesem Zweck mit anderen Staaten und zuständigen internationalen, regionalen und 
subregionalen Organisationen zusammenzuarbeiten und ihnen Unterstützung und Hilfe zu 
gewähren; 

 16. legt den Staaten eindringlich nahe, mit dem Generalsekretär, miteinander so-
wie mit interessierten zwischenstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, um si-
cherzustellen, gegebenenfalls im Rahmen der bestehenden Mandate, dass den Staaten, die 
Hilfe benötigen und beantragen, um Vertragsparteien der in Ziffer 15 genannten Überein-
künfte und Protokolle zu werden und diese durchzuführen, technische und sonstige sach-
verständige Beratung erteilt wird; 

 17. stellt mit Anerkennung und Befriedigung fest, dass entsprechend der Aufforde-
rung in den Ziffern 14 und 15 der Resolution 69/127 der Generalversammlung vom 
10. Dezember 2014 eine Reihe von Staaten Vertragsparteien der dort genannten einschlä-
gigen Übereinkünfte und Protokolle geworden sind, in Verwirklichung des Ziels einer 
breiteren Annahme und Durchführung dieser Übereinkünfte; 

 18. bekräftigt die in der Anlage zu der Resolution 49/60 der Generalversammlung 
enthaltene Erklärung über Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus 
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 22. ersucht die Unterabteilung Terrorismusverhütung des Büros der Vereinten Na-
tionen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien, weitere Anstrengungen zu un-
ternehmen, um im Rahmen ihres Mandats die Kapazitäten der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Terrorismusverhütung auszubauen, und erkennt im Zusammenhang mit der 
Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus und mit 
Resolution 1373 (2001) des Sicherheitsrats die Rolle an, die ihr dabei zufällt, den Staaten 
behilflich zu sein, Vertragsparteien der einschlägigen internationalen Übereinkünfte und 
Protokolle betreffend den Terrorismus, einschließlich der in jüngster Zeit verabschiedeten, 
zu werden und diese durchzuführen, und die Mechanismen der internationalen Zusammen-
arbeit in Strafsachen im Zusammenhang mit dem Terrorismus zu stärken, so auch durch 
den Aufbau nationaler Kapazitäten; 

 23. bittet die regionalen zwischenstaatlichen Organisationen, dem Generalsekretär 
Informationen über die von ihnen auf regionaler Ebene getroffenen Maßnahmen zur Besei-
tigung des internationalen Terrorismus sowie über die von diesen Organisationen abgehal-
tenen zwischenstaatlichen Tagungen vorzulegen; 

 24. beschließt, zu empfehlen, dass der Sechste Ausschuss auf der einundsiebzigs-
ten Tagung der Generalversammlung eine Arbeitsgruppe einsetzt, die den Auftrag hat, den 
Prozess zum Entwurf eines umfassenden Übereinkommens über den internationalen Terro-
rismus abzuschließen und die mit Resolution 54/110 der Versammlung auf ihre Tagesord-
nung gesetzte Frage der Einberufung einer Konferenz auf hoher Ebene unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen abschließend zu erörtern; 

 25. anerkennt die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Regelung aller noch of-
fenen Fragen und legt allen Mitgliedstaaten nahe, während des Zeitraums zwischen den 
Tagungen verstärkte Anstrengungen zu unternehmen; 

 26. beschließt, den Punkt „Maßnahmen zur Beseitigung des internationalen Terro-
rismus“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

75. Plenarsitzung 
14. Dezember 2015 
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